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Sicherung weiterer BVVG-Flächen?

Über die Sicherung der bisher 28.000 ha 
BVVG-Flächen im Rahmen der 1. Tranche hi-
naus, fordern die Umweltverbände seit Jah-
ren die Übertragung weiterer BVVG-Na-
turschutzflächen im Zuge des Nationalen 
Naturerbes. Hierzu haben die NABU-Stif-
tung Nationales Naturerbe und das Land 
Brandenburg gemeinsam mit der BVVG ei-
nen ersten Lösungsansatz entwickelt. Dieser 
nimmt Bezug auf die im Jahr 1998 von der 
rot-grünen Bundesregierung beschlossene 
Übertragung von BVVG-Naturschutzflä-
chen an die Länder bzw. Naturschutzorga-
nisationen. Von den damals geplanten bis 
zu 50.000 ha Waldflächen im Eigentum der 
BVVG wurden rund 37.000 ha unentgeltlich 

übertragen. Weitere 50.000 ha Gewässer- 
und Landwirtschaftsflächen sollten bevor-
rechtigt zum Verkehrswert gekauft werden 
können. Mit Beschluss der großen Koaliti-
on wurde im Jahr 2005 die Fortführung die-
ser Flächensicherung unter der Bezeich-
nung Nationales Naturerbe im Umfang von 
125.000 ha vereinbart. Darin enthalten sind 
28.000 ha aus dem Flächenbestand der 
BVVG. Die Summe von beiden Flächenüber-
tragungen, insgesamt 65.000 ha, wurde im 
Jahr 2009 im Flächenerwerbsänderungsge-
setz (FlErwÄndG) als Obergrenze festgelegt, 
bis zu der die BVVG kostenfrei Flächen für 
den Naturschutz übertragen kann.
 Die Naturschutzorganisationen hatten 
dieser Obergrenze seinerzeit zugestimmt, 

da nach den damals vorliegenden Flächen-
daten der BVVG davon ausgegangen wer-
den musste, dass mit den 28.000 ha BVVG-
Flächen im Nationalen Naturerbe alle für 
den Naturschutz wichtigen Flächen erfasst 
werden konnten, die zum damaligen Zeit-
punkt verfügbar waren. „Nicht verfügbar“ 
waren beispielsweise Flächen, die wegen 
vorrangiger Erwerbsansprüche von Päch-
tern noch zu prüfen waren. Mittlerweile  
sind jedoch viele der Pächter von ihren Er-
werbsansprüchen zurückgetreten oder die 
angemeldeten Ansprüche haben sich als 
unberechtigt erwiesen. Zudem sind wei-
tere naturschutzfachlich wertvolle Flächen 
der BVVG zugeordnet worden. Im Ergeb-
nis sind damit heute naturschutzrelevante 

Flächensicherung
Blühende Streuobstbäume in der Hohen Schrecke. Foto: Thomas Stephan
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Im Jahr 2005 hat die Bundesregierung be-
schlossen, 80.000 bis 125.000 ha national be-
deutsame Naturschutzflächen im Bundesei-
gentum von einer Privatisierung auszunehmen 
und dem Naturschutz zur Verfügung zu stel-
len. Es handelt sich dabei um Flächen im Ei-
gentum der Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben [BImA] (ehemalige Militärflächen und 
Flächen am Grünen Band), der Bodenverwer-
tungs- und -verwaltungsgesellschaft [BVVG] 
(ehemals volkseigene Flächen der DDR) sowie 

der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft [LMBV] (Naturschutz-
flächen in der Bergbaufolgelandschaft). Zuvor 
war bereits im Jahr 2000 beschlossen worden, 
bis zu 100.000 ha BVVG-Flächen in Natur-
schutzgebieten von einer Privatisierung aus-
zunehmen. Bis zum Jahr 2005 wurden hiervon 
rund 37.000 ha Waldflächen an die Bundes-
länder oder Naturschutzorganisationen über-
tragen. Basierend auf dem Beschluss von 
2005 wurde in zwei Tranchen (1. Tranche 2008: 

100.000 ha, 2. Tranche 2011: 25.000 ha) eine 
Kulisse von weiteren knapp 125.000 ha Natur-
schutzflächen benannt. Diese werden derzeit 
schrittweise an die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt, die Länder oder von diesen benann-
te Naturschutzorganisationen übertragen. Ins-
gesamt sind damit seit dem Jahr 2000 rund 
160.000 ha naturschutzrelevanter Bundesflä-
chen aus der geplanten Privatisierung ausge-
nommen worden.
»	 www.naturschutzflaechen.de/infoportal

Nationales Naturerbe – Hintergrund

http://www.naturschutzflaechen.de/infoportal
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BVVG-Flächen verfügbar, die damals nicht 
angeboten und somit nicht in die zu über-
tragende Kulisse einberechnet werden 
konnten. Diese neu verfügbaren Flächen 
werden derzeit auf dem freien Markt ausge-
schrieben und veräußert. Sie befinden sich 
teilweise inmitten von bereits übertragenen 
Naturschutzflächen und/oder umfassen 
wertvolle Teile des Nationalen Naturerbes. 
Recherchen der Naturschutzorganisationen 
ergaben, dass rund 5.000 ha dieser Flächen 
wegen ihrer naturschutzfachlichen Bedeu-
tung die Kriterien des Nationalen Naturer-
bes erfüllen und damit zusätzlich gesichert 
werden sollten. Die Naturschutzorganisa-
tionen fordern daher eine Änderung des 
FlErwÄndG mit einer Anhebung der festge-
schriebenen Obergrenze von 65.000 ha auf 
künftig dann 70.000 ha.
 Da diese Forderung frühestens nach der 
Bundestagswahl 2013 umgesetzt werden 
kann, hat die NABU-Stiftung Nationales 
Naturerbe gemeinsam mit dem Land Bran-
denburg und der BVVG die bereits bei der 
ersten Naturschutzflächenübertragung ein-
geführte Option des bevorrechtigten Kaufs 
von Flächen zum Verkehrswert wieder auf-
gegriffen. Denn von den hierfür im Aus-
gleichsleistungsgesetz (AusglLeistG) vor-
gesehenen 50.000 ha sind erst wenige 
Flächen tatsächlich gekauft worden. Das 
jetzt vereinbarte Vorgehen sieht vor, dass 
die erwerbsinteressierte Naturschutzorga-
nisation über das Land einen Kaufantrag 
für die Flächen eines Naturschutzgebietes 
an die BVVG richtet. Die BVVG prüft dort die 
aktuelle Verfügbarkeit der Flächen und un-
terbreitet ein Verkaufsangebot. Die Natur-
schutzorganisation entscheidet kurzfristig 
über die Annahme dieses Angebotes, hat 
dann aber maximal ein Jahr Zeit, um den 
Kaufvertrag zu beurkunden – allerdings er-
höht sich der Kaufpreis angelehnt an die 

aktuelle Verkehrswertentwicklung alle drei 
Monate um 2,5%. Mit der 1-Jahres-Frist soll 
den Naturschutzorganisationen die Mög-
lichkeit gegeben werden, Drittmittel für den 
Flächenerwerb einzuwerben. Da bei der er-
sten Naturschutzschutzflächenübertragung 
nur Flächen in Naturschutzgebieten, Natio-
nalparken und den Kernzonen der Biosphä-
renreservate berücksichtigt werden kön-
nen, gilt sie nicht für andere Flächen, wie 
z. B. in Natura 2000-Gebieten.

Weitere Flächenübertragungen  
an DBU Naturerbe GmbH

Die DBU Naturerbe GmbH wird aus der er-
sten Tranche des Nationalen Naturerbes 
nach derzeitigem Stand rund 44.200 ha 
Naturschutzflächen eigentumsrechtlich 
übernehmen. Hiervon wurden bis zum Fe-
bruar 2013 bereits über 32.000 ha notari-
ell an die DBU Naturerbe GmbH übertra-
gen. Zuletzt waren dies die ehemaligen 
Militärflächen Kellerberge, Ringfurther 
Elbauen (beide Sachsen-Anhalt), Peene-
münde (Mecklenburg-Vorpommern), Aut-
hausener Wald (Sachsen) sowie eine Teil-
fläche von 4.800 ha der Ueckermünder 
Heide (Mecklenburg-Vorpommern). Ur-
sprünglich sollte hier die Gesamtfläche 
an die DBU Naturerbe GmbH übertragen 
werden. Bei rund 1.900 ha hat jedoch zwi-
schenzeitlich unter anderem das Land Me-
cklenburg-Vorpommern Klage gegen den 
Bund erhoben und fordert die Eigentum-
szuordnung. Die Übertragung der letzten 
noch ausstehenden Flächen Wahner Hei-
de (Nordrhein-Westfalen), Daubaner Wald 
(Sachsen), Goitzsche, Hohe Schrecke und 
Roslauer Elbauen in Sachsen-Anhalt so-
wie die Westliche Hainleite und der Him-
melsgrund in Thüringen soll noch im Jahr 
2013 erfolgen.

Nachrückfläche Lübtheen?

Im Zuge der aktuellen Neuausrichtung 
der Bundeswehr wird auch die aus Na-
turschutzsicht besonders wichtige Fläche 
„Lübtheen“ im Westen des Bundeslandes 
Mecklenburg-Vorpommern aus der Nut-
zung genommen. Die rund 6.200 ha große 
Fläche, die das größte zusammenhän-
gende Sandheide- bzw. Sandtrockenrasen-
gebiet des Bundeslandes aufweist, grenzt 
unmittelbar an das Biosphärenreservat 
Flusslandschaft Elbe. Der Truppenübungs-
platz ist durch eine hohe Anzahl seltener 
und geschützter Arten gekennzeichnet und 
beherbergt z. B. das landesweit bedeu-
tendste Vorkommen des Rauhfußkauzes. 
Am 25. Oktober 2012 hat der Landtag Me-
cklenburg-Vorpommern beschlossen, sich 
bei der Bundesregierung dafür einzuset-
zen, dass die Fläche nach der Freigabe 
dem Land unentgeltlich für die Ziele der 
Landesentwicklung (u.a. die Nutzung von 
Synergien zum angrenzenden Biosphä-
renreservat und die dauerhafte Gewähr-
leistung der Naturschutzziele) zur Verfü-
gung gestellt wird. Landesumweltminister 
Till Backhaus setzt sich dafür ein, dass die 
Fläche kostenfrei an das Land übertra-
gen wird. Die Bundesregierung hingegen 
hat dem Land die Fläche zum Kauf ange-
boten – alternativ wäre auch ein Flächen-
tausch möglich. Eine weitere von Backhaus 
ins Gespräch gebrachte Lösung könnte 
sein, „Lübtheen“ als Nachrückfläche für 
die 1. und 2. Tranche des Nationalen Na-
turerbes einzusetzen, um den sogenann-
ten „Flächenschwund“ (die bisher als NNE 
übertragenen Fläche sind teilweise kleiner 
als ursprünglich angenommen) auszuglei-
chen. In diesem Falle müsste das Land al-
lerdings für die auf der Fläche liegenden 
Personalkosten aufkommen.

Flächenempfänger der 2. Tranche

Die für die Flächen der 2. Tranche des Na-
tionalen Naturerbes benannten Empfän-
ger bereisen derzeit die Liegenschaften 
und prüfen die konkrete Übernahme. Aus 
Sicht der Umweltverbände ist von beson-
derer Bedeutung, dass die Flächen Kaarzer 
Holz und Rostocker Heide (beide Mecklen-
burg-Vorpommern) wie im Haushaltsbe-
schluss vom Dezember 2011 vorgesehen, an 
die DBU Naturerbe GmbH übergeben wer-
den. Für diese Flächen gab es zwischen-
zeitlich auch Privatinteressenten, die für 
die Übernahme der Flächen eigene Na-
turschutzstiftungen gegründet hatten. Die 
in der Strategiegruppe Naturschutzflächen 
des Deutschen Naturschutzring (DNR) zu-
sammengeschlossenen Stiftungen und Ver-
bände hatten sich jedoch strikt gegen eine 
solche Lösung ausgesprochen, da dies ein 
Präzedenzfall für eine (indirekte) Übertra-
gung von Naturerbeflächen an Privatper-
sonen gewesen wäre.

3. Tranche für das  
Nationale Naturerbe

Die in der DNR-Strategiegruppe Natur-
schutzflächen zusammenarbeitenden Stif-
tungen und Verbände fordern für die Bun-
destagswahl 2013 die aus fachlicher Sicht 
unbedingt notwendige Sicherung weiterer 
zumindest rund 30.000 ha national bedeut-
samer Naturschutzflächen in einer 3. Tran-
che für den Naturschutz. Bei den Flächen 
handelt es sich um rund 12.900 ha natur-
schutzrelevante Militärflächen aus der ak-
tuellen Bundeswehrreform sowie Flächen, 
die seitens der alliierten Streitkräfte im 
Herbst 2014 freigegeben werden. Außerdem 
betrifft die Forderung rund 13.100 ha natur-
schutzrelevante ehemalige Militärflächen, 

die bisher noch nicht bei der Flächenaus-
wahl für das Nationale Naturerbe berück-
sichtigt wurden. Darüber hinaus werden 
rund 5.000 ha BVVG Flächen einbezogen, 
die bei der Auswahl für die 1. Tranche des 
Nationalen Naturerbes nicht zur Verfügung 
standen.
 Unter den Militärflächen, die im Rah-
men der aktuellen Bundeswehrreform 
aufgegebenen werden, befinden sich ne-
ben zahlreichen mittelgroßen und klei-
neren Flächen auch die beiden großen 
Truppenübungsplätze Daaden/Stegskopf 
in Rheinland-Pfalz (2.016 ha) sowie Lüb-
theen in Mecklenburg-Vorpommern 
(6.200 ha). Bei zwei weiteren großen 
Truppenübungsplätzen – Jägerbrück in 
Mecklenburg-Vorpommern (8.800 ha) so-
wie Ohrdruf in Thüringen (4.170 ha) – ist 
eine Herabstufung zum Standortübungs-
platz geplant. Sollten Teilbereiche dieser 
naturschutzfachlich sehr wertvollen Flä-
chen aus der Nutzung gehen, so müs-
sen diese ebenfalls für den Naturschutz 
gesichert werden. Auch von den alliier-
ten Streitkräften werden in den kommen-
den Jahren naturschutzfachlich wertvollen 
Flächen freigegeben, wie z. B. Bamberg-
Hauptsmoor (470 ha) sowie perspektivisch 
verschiedene von der Britischen Rheinar-
mee in Nordrhein-Westfalen genutzte Lie-
genschaften, wie z. B. die Senne.
 Da die weitere Sicherung der Natur-
schutzflächen im Rahmen einer 3. Tranche 
des Nationalen Naturerbes mit erheblichen 
Kosten für die Betreuung und Entwicklung 
der Flächen verbunden ist, müssen geeig-
nete Finanzierungsinstrument gefunden 
werden. Die DNR-Strategiegruppe Natur-
schutzflächen schlägt hierzu die Einrich-
tung eines „Naturerbefonds“ vor.

Rahmenvereinbarung  
für BImA-Flächen Sachsen-Anhalt

Im November wurde die Rahmenvereinba-
rung zwischen dem Bundesumweltministe-
rium, der BImA, dem Land Sachsen-Anhalt, 
dem WWF Deutschland, der NABU-Stiftung 
Nationales Naturerbe und der Naturstif-
tung David zur Übernahme der BImA-Flä-
chen Westerhausen, Franzigmark, Elbauen 
und Rödel unterzeichnet. Die konkrete Flä-
chenübertragung soll bis Mitte 2013 abge-
schlossen sein. Damit sind in Sachsen-An-
halt alle Naturerbeflächen der 1. Tranche 
in der Verwaltung der BImA an die neu-
en Naturschutzflächen-Eigentümer über-
tragen worden.

Rahmenvertrag für BVVG-Flächen 
endlich auch in Thüringen

Die Voraussetzung für die Übertragung 
der insgesamt ca. 28.000 ha BVVG-Natur-
schutzflächen im Rahmen der 1. Tranche 
des „Nationalen Naturerbes“ an Länder, 
Stiftungen und Verbände ist der Abschluss 
einer Rahmenvereinbarung zwischen der 
BVVG und dem jeweiligen Bundesland. Am 
1. März 2013 hat nach über zweijähriger 
Verzögerung nunmehr auch Thüringen als 
letztes Bundesland die entsprechende Ver-
einbarung unterzeichnet. Insgesamt sol-
len in Thüringen 1.277 ha übertragen wer-
den. In allen anderen Bundesländern war 
die Unterzeichnung schon in den Jahren 
2010 und 2011 erfolgt. Auch die eigentliche 
Übertragung der BVVG-Flächen an die ein-
zelnen Empfänger steht in den anderen 
Bundesländern kurz vor dem Abschluss. 
In Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt 
wurden bisher rund 22.000 ha BVVG-Flä-
chen eigentumsrechtlich übertragen.

Rostocker Heide. Foto: Thomas Stephan Offene Sandlandschaft auf dem Truppenübungsplatz Lübtheen. Foto: StALU WMHutelandschaft auf der Fläche Daaden/Stegskopf. Foto: Immo Vollmer
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Entwicklung und Betreuung  
von Naturerbeflächen 
Über 300.000 ha national bedeutsamer Na-
turschutzflächen wurden in den letzten Jah-
ren eigentumsrechtlich gesichert – vor allem 
von Naturschutzverbänden, öffentlichen 
und privaten Stiftungen sowie Naturschutz-
verwaltungen. Auf den Naturerbeflächen 
werden von den Eigentümern und ihren 
Partnern vielfältige Projekte umgesetzt.

Flächeneigentümer von Natur-
schutzflächen gründen Netzwerk

Am 11. und 12. Oktober 2012 wurde auf Ini-
tiative der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (DBU) im Rahmen des DBU-Herbst-
symposiums zum Thema „Netzwerk 
Naturerbe – Ein National Trust für Deutsch-
land“ ein Zusammenschluss von gemein-
nützigen und öffentlichen Eigentümern 
von Naturschutzflächen gegründet. Bis 
Ende März 2013 haben insgesamt 45 Na-
turschutzorganisationen die Gründungs-
charta unterzeichnet. Insgesamt besitzen 
die im Netzwerk zusammengeschlossenen 
Institutionen mehr als 250.000 ha Natur-
schutzflächen (Stand 25. März 2013) – wo-
bei es sich hier bisher nicht ausschließlich 
um Flächen des Nationalen Naturerbes 
handelt. Ziel des Netzwerkes ist u.a. der 
fachliche Austausch zwischen den Flä-
cheneigentümern. Außerdem sollen durch 
ein gemeinsames Auftreten der Flächenei-
gentümer Synergien genutzt und die po-
litische Schlagkraft erhöht werden. Hierzu 
wurden in Benediktbeuern vier Arbeits-
gruppen zu den Themen Flächenmanage-
ment, Monitoring, Umweltbildung und 
Öffentlichkeitsarbeit gegründet. Diese tref-
fen sich in regelmäßigen Abständen. Eine 
Übersicht	der	bisher	im	Netzwerk	mitwir-
kenden	Organisationen	ist auf der vorläu-
figen Internetseite des Netzwerks abrufbar. 
Aus dem Kreis der Erstunterzeichner hat 
sich eine Steuerungsgruppe etabliert, wel-
che regelmäßig über die weitere Entwick-
lung des Netzwerkes berät.
 Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt als 
Initiator des neuen Netzwerkes betont, dass 
die Initiative bestehende Netzwerke der 
Naturschutzorganisationen ergänzen und 
mit diesen eng zusammenarbeiten soll. So 
setzt der DNR sich mit seiner Strategiegrup-
pe Naturschutzflächen seit dem Jahr 1999 
maßgeblich für die Sicherung des Natio-
nalen Naturerbes ein und vernetzt seitdem 

viele Flächeneigentümer. Die Naturstiftung 
David führt seit 2010 mehrere durch das 
Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des 
Bundesumweltministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit geför-
derte Projekte zur Vernetzung von Akteuren 
des Nationalen Naturerbes durch – in de-
ren Rahmen auch der vorliegende Informa-
tionsbrief erscheint.
 Die meisten der in der DNR-Strategie-
gruppe Naturschutzflächen zusammen-
arbeitenden Organisationen begrüßen 
die neue Netzwerk-Initiative. Vor allem 
der Ansatz, den Kreis der Akteure zu er-
weitern, um damit in Politik und Öffent-
lichkeit besser als bisher wahrgenommen 
zu werden, wird für sehr wichtig erach-
tet. Wichtig ist dem DNR jedoch, dass das 
Netzwerk nicht institutionalisiert wird. Dis-
kussionsbedarf besteht aus Sicht des DNR 
auch bei der Namensgebung des Netz-
werkes: Die Flächen des Nationalen Na-
turerbes sind mit hohen und verbindlich 
festgelegten naturschutzfachlichen Qua-
litätskriterien verbunden – beispielswei-
se die perspektivische Wildnisentwicklung 
auf allen Waldflächen. Nur wenn alle Mit-
wirkenden des Netzwerkes diese Kriterien 
auf ihren Flächen zur Anwendung brin-
gen, sollte der Name beibehalten wer-
den. Aktuell werden deshalb verbindliche 
(strenge) Bewirtschaftungskriterien für die 
Netzwerkflächen diskutiert. Finden diese 
keine Zustimmung bei den Netzwerk-Mit-
wirkenden ist aus Sicht des DNR eine Na-
mensänderung erforderlich.

Weitere Informationen:
»	 www.netzwerk-nationales-naturerbe.de

Landesnetzwerk Nationales Natur-
erbe in Mecklenburg-Vorpommern

Am 6. März 2013 ist in Schwerin erstmals 
das Landesnetzwerk Nationales Naturer-
be Mecklenburg-Vorpommern zusammen-
treten. Auf Initiative der Stiftung Umwelt 
und Naturschutz Mecklenburg-Vorpom-
mern (StUN) und der Michael Succow Stif-
tung waren hierzu alle Stiftungen und 
Verbände eingeladen, die Flächen des Na-
tionalen Naturerbes (NNE) übernommen 
haben. Mit der Fokussierung auf die NNE-
Flächen unterscheidet sich das Landesnetz-
werk vom bundesweiten, von der DBU ini-

tiierten Netzwerk, bei dem alle Besitzer von 
Naturschutzflächen angesprochen werden. 
Ziel des Projektes ist es, eine Plattform zur 
Unterstützung bei der Umsetzung der spe-
ziellen Anforderungen des NNE in Meck-
lenburg-Vorpommern zu installieren. Ins-
besondere geht es um die Erstellung von 
NNE-Leitbildern sowie von Konzepten für 
deren Umsetzung. Anhand gemeinsam 
ausgewählter, gut übertragbarer Beispiele 
sollen Musterleitbilder und -umsetzungs-
konzepte erarbeitet werden, die allen Mit-
gliedern des Netzwerkes zur Verfügung ge-
stellt und als Richtschnur für die eigene 
Arbeit angeboten werden. Möglich wird 
diese Form des Landesnetzwerkes durch 
eine zweijährige Projektförderung durch 
die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und 
Entwicklung mit Mitteln der BINGO-Um-
weltlotterie.

Fachtagung zum Netzwerk  
Nationales Naturerbe im Norden

Auf Einladung der Stiftung Naturschutz 
Schleswig-Holstein und der Loki Schmidt 
Stiftung Hamburg sind am 19. Februar 2013 
in Ammerbek bei Hamburg Naturschutz-
akteure zu einer Fachtagung mit dem Ti-
tel „Netzwerk Nationales Naturerbe im 
Norden“ zusammengekommen. Ziel war 
es, über die Netzwerk-Initiative der DBU 
zu informieren und ein lokales Netzwerk 
von Eigentümern von Naturschutzflächen 
– hier allerdings nicht ausschließlich Na-
turerbeflächen – für Hamburg und Schles-
wig-Holstein aufzubauen. Die Beteiligten 
waren sich am Ende der ersten Fachta-
gung einig, dass zukünftig vor allem in 
den Bereichen Monitoring, Öffentlich-
keitsarbeit und beim Austausch von Fach-
kompetenzen eine Kooperation der ver-
schiedenen Akteure stattfinden soll. Der 
Einladung nach Ammersbek folgten ins-
gesamt 40 Vertreter von Vereinen, Ver-
bänden, Kommunen und Stiftungen. Künf-
tig soll es einen regelmäßigen Austausch 
der Akteure im Norden geben. Vergleich-
bare Netzwerke von Naturschutzflächenei-
gentümern auf Landesebene gibt es auch 
in Niedersachsen (www.natur-netz-nie-
dersachsen.de)	 sowie in Brandenburg 
(www.naturschutzfonds.de/wir-ueber-
uns/infomaterial-formulare/runder-tisch-
stiftungen-aus-brandenburg.html).

Erhalt des „Grünen Walls  
im Westen“ als Biotopverbund

Zwischen 1936 und 1940 wurde an der deut-
schen Westgrenze der sogenannte Westwall 
errichtet. Dabei entstanden an der Befesti-
gungslinie zwischen Kleve und Basel rund 
17.000 Bunker, von denen die meisten nach 
dem Krieg gesprengt wurden und anschlie-
ßend weitgehend in Vergessenheit gerie-
ten. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelten 
sich im Bereich der Befestigungsanlagen 
wertvolle Lebensräume für zahlreiche ge-
fährdete Arten, wie z. B. Wildkatze und 
Fransenfledermaus. Wie Dichte und Habi-
tatqualität der Westwall-Anlagen sowie de-
ren Anordnung auf einer Länge von über 
600 km zeigen, handelt es sich um eine Bi-
otopverbundstruktur von nationaler Dimen-
sion. Eine besondere Bedeutung kommt da-
bei den Bunkerruinen als Rückzugsräume 
und Trittsteinbiotope zu. Die BUND Landes-
verbände Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz sowie Saarland engagieren sich seit 
mehreren Jahren in verschiedenen Vorha-
ben im Rahmen des Projektes „Grüner Wall 
im Westen“ für den Erhalt der Anlagen.
 Aktuell erarbeitet der BUND Rheinland-
Pfalz im Rahmen eines bis Februar 2014 
laufenden Projektes Konzepte zur Verkehrs-
sicherung der Bunkeranlagen. Dabei sol-
len die Interessen des Naturschutzes mit 
denen des Denkmalschutzes und der poli-
tischen Bildung verknüpft werden. Die ak-
tuelle Phase des Projektes „Grüner Wall im 
Westen“ des BUND Rheinland-Pfalz wird 
von der DBU und dem Umweltministerium 
Rheinland-Pfalz gefördert.

Kontakt: BUND Landesverband Rheinland-
Pfalz e.V., Eva-Maria Altena
eva-maria.altena@bund-rlp.de
»	 www.bund-rlp.de/themen_projekte/na-
tur_artenschutz/gruener_wall_im_westen

Lückenschluss am Grünen Band

Nach wie vor beeinträchtigen land- und forst-
wirtschaftlich (intensiv) genutzte Flächen 
den länderübergreifenden Biotopverbund 
am Grünen Band. Wie erste Ergebnisse ei-
ner vom BfN in Auftrag gegebenen Bestands-
aufnahme zeigen (Auswertungen stehen vo-
raussichtlich ab Herbst 2013 zur Verfügung), 
betrifft dies rund 11% der Gesamtfläche des 
Grünen Bandes. Die Ausbreitung vieler Arten 
entlang des Grünen Bandes wird hierdurch 
verhindert. Das BUND Projektbüro Grünes 
Band hat daher im Sommer 2012 ein neues 
Vorhaben gestartet, um Lücken im Biotopver-
bund des Grünen Bandes zu schließen. Dabei 
werden alle Bereiche mit land- und forstwirt-
schaftlicher Intensivnutzung von mehreren 
Kilometern Länge untersucht. Gemeinsam mit 
den BUND Landesverbänden Sachsen-An-
halt und Thüringen, dem BfN sowie weiteren 
Fachleuten sollen anschließend modellhaft 
drei Lücken im Grünen Band ausgewählt wer-
den, in denen konkret geprüft werden soll, 
ob die Nutzung umgestellt bzw. aufgegeben 
werden kann. Um den Erfolg der Maßnahmen 
nachweisen zu können, werden begleitend 
floristische und faunistische Untersuchungen 
durchgeführt. Im Rahmen des Projektes ist der 
Ankauf bzw. Tausch von Flächen vorgesehen. 
Darüber hinaus sollen Querverbindungen zu 
benachbarten, naturnahen Gebieten identifi-
ziert und – wenn möglich – geschlossen wer-
den. Alle Maßnahmen werden begleitet von 
einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit, um 
die Identität für die geschichtliche und öko-
logische Bedeutung des Grünen Bandes vor 
allem bei jungen Menschen in der Region 
wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken.
 Das Projekt „Lückenschluss Grünes Band“ 
wird vom BfN mit Mitteln aus dem Bundes-
programm Biologische Vielfalt gefördert 
und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Kontakt: BUND Projektbüro Grünes Band, 
Uwe Friedel 
»	 uwe.friedel@bund-naturschutz.de
»	 www.bund.net/themen_und_projekte/
gruenes_band/

Intensive Landwirtschaft im Grünen Band bei Berkach. Foto: Karin Kowol

Bunkerruine im „Grünen Wall im Westen“. Foto: BUND RLP

Karte 1: Verlauf Grüner Wall im Westen. Quelle: BUND RLP
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NABU-Stiftung erhält Förderung 
für „Salzigen See“  
von Lotto Sachsen-Anhalt

Die NABU-Stiftung Nationales Naturer-
be hat im November 2012 von Lotto Sach-
sen-Anhalt 75.000 Euro für den Erwerb von 
BVVG-Naturschutzflächen im Gebiet „Sal-
ziger See“ erhalten. Damit soll der Aufbau 
eines 470 ha großen neuen NABU-Schutz-
gebietes zwischen Eisleben und Halle un-
terstützt werden. Die NABU-Stiftung will die 
Flächen am Salzigen See so bewirtschaften, 
dass die große Artenvielfalt erhalten bleibt. 
Die vorhandenen Seen, Schlammfluren und 
Schilfröhrichte sollen dauerhaft ungenutzt 
bleiben, während das Feuchtgrünland, die 
Trockenhänge sowie die Ackerflächen über 
die Verpachtung an einen ökologisch wirt-
schaftenden Betrieb als Lebensraum erhal-
ten und verbessert werden sollen.
 Das Areal um den „Salziger See“ ge-
hört zu den der artenreichsten Gebieten in 
Sachsen-Anhalt. Hier haben z. B. die stark 
bedrohten Arten Rohrdommel, Rohrweihe, 
Blaukehlchen und Wachtelkönig sowie die 
seltenen Pflanzenarten Frühlingsadonis-
röschen, Kuhschelle und Strand-Aster ei-
nen Lebensraum gefunden. Im Rahmen des 
Nationalen Naturerbes konnten die BVVG-
Flächen nicht kostenfrei übertragen werden 
– deshalb musste sie der NABU käuflich er-
werben.

LIFE+ Projekt zur  
Großen Hufeisennase gestartet

Unter der Federführung des Landesbundes 
für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) und 
der BImA startete am 14. November 2012 
das EU-geförderte LIFE+ Projekt „Große 
Hufeisennase in der Oberpfalz“. In dem 
Projekt sollen bis März 2017 in Hohenburg 
sowie dem benachbarten Truppenübungs-
platz Hohenfels zahlreiche Maßnahmen 
zum Schutz und zum Erhalt der in Deutsch-
land und Mitteleuropa vom Aussterben be-
drohten Fledermausart realisiert werden. 
So ist unter anderem geplant, Quartier-
gebäude zu schaffen, Jagdgebiete durch 
ein Auslichten verbuschender Wiesen und 
Wälder zu verbinden sowie Großinsekten 
als Nahrungsangebot für die Fledermäuse 
durch eine Beweidung mit Rindern zu för-
dern. Hiermit sollen die Lebensraum-Be-
dingungen der vorhandenen Fledermaus-
kolonie verbessert und weitere Jagdgebiete 
für die Große Hufeisennase gefördert wer-
den. Darüber hinaus sollen Umweltbil-
dungsprojekte durchgeführt werden sowie 

Verschiedenes / Termine
BGH-Urteil zur Verkehrssiche-
rungspflicht im Wald bestätigt

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 2. Ok-
tober 2012 ein wichtiges Urteil zur Ver-
kehrssicherheit im Wald gefällt. Demnach 
stellen herunterfallende Äste eine waldty-
pische Gefahr dar, für die Waldbesitzer kei-
ne Haftung übernehmen müssen. Hinter-
grund ist ein Fall aus dem Jahr 2006, bei 
der der Klägerin von einer ca. 5 m neben 
dem Weg stehenden Eiche ein herabstür-
zender Ast am Hinterkopf traf. Sie erlitt eine 
schwere Hirnschädigung. Das Oberlandes-
gericht (OLG) hatte hierzu am 9. November 
2011 in einem Berufungsverfahren ein Urteil 
des Landesgerichtes (LG) Saarbrücken vom 
März 2010 aufgehoben und den Waldbe-
sitzer für den Personenschaden haftbar er-
klärt. Gegen das Berufungsurteil wurde die 
Revision beim BGH zugelassen. Nach Auf-
fassung des BGH besteht jedoch keine Haf-
tung des Waldeigentümers. Nach den im 
Einklang mit § 14 BWaldG erlassenen lan-
desrechtlichen Vorschriften sei das Betre-
ten des Waldes zu Erholungszwecken je-
dermann gestattet. Die Benutzung des 
Waldes geschehe jedoch auf eigene Ge-
fahr. Der Waldbesitzer hafte nicht für wald-
typische Gefahren, sondern nur für solche, 
die im Wald atypisch sind. Das Urteil des 
LG Saarbrücken ist damit rechtskräftig. Die 
Pressemitteilung des BGH kann vom Info-
portal heruntergeladen werden.

Ehrenamtliches Monitoring

Im Rahmen des vom BfN geförderten Pro-
jektes „Verbändeplattform Nationales Na-
turerbe“ hat die Naturstiftung David im No-
vember 2012 einen Fragebogen zum Thema 
Ehrenamtliches Monitoring in Naturschutz-
organisationen versendet. Anhand der Er-
gebnisse des Fragebogens möchte die Na-
turstiftung David einen Überblick zum 
Thema Monitoring mit Ehrenamtlichen er-
halten und die Übertragbarkeit auf andere 
national bedeutsame Naturschutzflächen 
prüfen. Bis Januar 2013 sind 48 Rückmel-
dungen eingegangen, bei denen in 31 Fäl-
len ein von Ehrenamtlichen durchgeführtes 
oder unterstütztes Monitoring angegeben 
wurde – insgesamt auf rund 6.000 ha. Dies 
erfolgt hautsächlich für die Artengruppen 
Vögel, Farn- und Blütenpflanzen, Säuge-
tiere sowie Amphibien und Reptilien. Rund 
2/3 der Organisationen verwendet laut ei-
gener Angabe einen Standard für die Er-
fassung einzelner Artengruppen, z. B. für 
Brutvögeln nach Südbeck et al. (2005). Ins-
gesamt werden bei den im Fragebogen ab-

gefragten Artengruppen rund 21.000 Stun-
den/Jahr durch Ehrenamtliche geleistet, 
dem steht eine Betreuungsleistung von 
6.500 Stunden/Jahr gegenüber. Das Ehren-
amtsmonitoring wird in den meisten Fällen 
als positiv empfunden, lediglich bei einer 
Rückmeldung ist die Bewertung negativ. 
Die Ehrenamtlichen werden in der Regel 
über direkte Ansprache gewonnen. Sie en-
gagieren sich meistens mittel- (1-5 Jahre) 
und langfristig (mehr als 5 Jahre). Für die 
längerfristige Bindung spielen sowohl eine 
kontinuierliche und professionelle Betreu-
ung der Ehrenamtlichen als auch eine ide-
elle Anerkennung der Leistung der Ehren-
amtlichen eine Rolle. Darüber hinaus sind 
die Erstattung der Fahrtkosten sowie die 
Bereitstellung von Arbeitsmaterialien von 
Bedeutung.
 Interessierte Naturschutzorganisationen 
können gerne weiterhin an der Aktion teil-
nehmen. Der Fragebogen kann vom Info-
portal der Naturstiftung David herunterge-
laden werden.

LieMaS 5.1 verfügbar

Seit Dezember 2012 steht die überarbeite-
te Version des LiegenschaftsManagement-
Systems als Version LieMaS 5.1 unter www.
LieMaS.de zum Download bereit – ebenso 
wie eine überarbeitete Ausgabe des Hand-
buches. LieMaS ist eine kostenlose Software 
zur Verwaltung von Naturschutzflächen auf 
Basis von MS Access. Die Version 5.1 ent-
hält u.a. neue Berichte und Filtermöglich-
keiten in den Bereichen Buchhaltung bzw. 
Datenanalyse. Außerdem wurden im Be-
reich Biotope und Naturschutz CSV-Import-
module integriert. So können nach der GIS-
Verschneidung von Flurstücks-Shapes mit 
Biotop- bzw. Naturschutz-Shapes als Text-
datei (.csv) abgespeicherte Listen direkt in 
LieMaS importiert werden. Darüber hinaus 
wurde die Verknüpfung von LieMaS und 
ESRI ArcGIS überarbeitet.

 Der Anwenderkreis von LieMaS wächst 
stetig – im Januar 2013 wurde LieMaS bun-
desweit von 35 verschiedenen Organisati-
onen genutzt. Dies schlägt sich auch in ho-
hen Teilnehmerzahlen bei den regelmäßig 
durchgeführten LieMaS-Nutzertreffen nie-
der. Beim letzten Nutzertreffen im Novem-
ber 2012 wurde zwischen den Teilnehmern 
vereinbart, den fachlichen Austausch in-
nerhalb des Nutzerkreises zu fördern. Bei 
Bedarf können entsprechende Kontakte von 
der Naturstiftung David (sabine.kathke@
naturstiftung-david.de)	oder der NABU-
Stiftung Nationales Naturerbe (Christian.
Unselt@NABU.de)	zur Verfügung gestellt 
werden.

Veranstaltungsrückblick  
„Pachtverträge in der Praxis  
des Nationalen Naturerbes“

Auf Einladung der Naturstiftung David und 
der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe 
kamen am 29. Januar 2013 in Berlin knapp 
70 Vertreter von Naturschutzorganisationen 
und -behörden zu einer Informationsver-
anstaltung zu landwirtschaftlichen Pacht-
verträgen auf Flächen des Nationalen Na-
turerbes zusammen. Bei der Veranstaltung 
wurden durch den Juristen John Booth – Fa-
chanwalt für Agrarrecht und selbst Landwirt 
– juristische Hintergründe aufgezeigt und 
auf mögliche Fallstricke und Fehler hinge-
wiesen. Neben den rechtlichen Grundlagen 
wurden u.a. auch Hinweise zur Former-
fordernis und zu Möglichkeiten der au-
ßerordentlichen Kündigung gegeben. Im 
Anschluss wurden Pachtverträge in der täg-
lichen Praxis einer Naturschutzorganisation 
am Beispiel der NABU-Stiftung Nationales 
Naturerbe durch Simon Grohe vorgestellt. 
Die Vorträge können vom Infoportal der 
Naturstiftung David heruntergeladen wer-
den. Die Veranstaltung wurde im Rahmen 
des Projektes „Verbändeplattform Natio-
nales Naturerbe“ durchgeführt.

LieMaS-Nutzertreffen im November 2012. Foto: Sabine Kathke

ein neues Informationszentrum im Fleder-
maushaus Hohenburg entstehen.
 Vor allem der von der US-Armee ge-
nutzte Truppenübungsplatz Hohenfels 
ist für die Große Hufeisennase und viele 
andere Fledermausarten von besonde-
rer Bedeutung. Schon vor dem Start des 
LIFE+ Projektes wurden seitens des für den 
Truppen übungsplatz Hohenfels zuständi-
gen Bundesforstbetriebes sowie der Um-
weltabteilung der Amerikanischen Streit-
kräfte Schutzmaßnahmen für die Große 
Hufeisennase durchgeführt. Zuletzt war 

dies die Herrichtung der denkmalgeschütz-
ten Kirchenruine Bergheim als Fledermaus-
quartier. Die offizielle Einweihung erfolgte 
am 14. November 2012 im Anschluss an die 
offizielle Auftaktveranstaltung zum LIFE+ 
Projekt. An den Kosten für die Herrichtung 
der Kirchenruine beteiligten sich auch die 
DBU und die Marktgemeinde Schmidmüh-
len. Bei der Finanzierung des LIFE+ Pro-
jekt sind neben der EU und dem Baye-
rischen Naturschutzfond als Hauptförderer 
auch der LBV, die BImA und der Naturpark 
Hirschwald Förderer des Projektes.

Große Hufeisennase. Foto: Rudof Leitl

Einweihung der Kirchenruine Bergheim als Fledermausquartier (Foto mit BImA-Vorstandsmitglied Axel Kunze, den Garni-
sonskommandeur, Oberstleutnant John J. Strange, Dr. Volker Wachendörfer von der DBU, dem Bürgermeister von Schmid-
mühlen, Peter Braun und dem Leiter des staatlichen Bauamtes Regensburg, Hans Weber). Foto: BImA
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den 18. und 19. September 2013 geplanten 
Jahreskonferenz des Netzwerks Nationales 
Naturerbe – in der gesamten Arbeitsgrup-
pe weiter diskutiert werden.
 Das Treffen in Hannover wurde in Koo-
peration mit der DBU Naturerbe GmbH von 
der Naturstiftung David organisiert. Das 
Protokoll und die Vorträge der Referenten 
stehen im Infoportal bereit. Die Veranstal-
tung war Teil der Initiative Netzwerk Natio-
nales Naturerbe und wurde im Rahmen des 
Projektes „Verbändeplattform Nationales 
Naturerbe“ durchgeführt.

Anfängerschulung für LieMaS

Am 29. Mai 2013 findet für Neueinstei-
ger eine Anfängerschulung für das Lie-
genschaftsManagementSystem LieMaS in 
der NABU-Bundesgeschäftsstelle in Ber-
lin statt. Nach einer grundsätzlichen Vor-
stellung von LieMaS, wird die Nutzung des 
LiegenschaftsManagementSystems an kon-
kreten Beispielen vorgestellt. Es wird aus-
reichend Zeit für die Beantwortung indivi-
dueller Rückfragen geben. Die Schulung 

Monitoring auf Naturerbeflächen

Am 21. Februar 2013 kamen in Hanno-
ver 31 Vertreter aus Naturschutzorgani-
sationen, -behörden, Forschungseinrich-
tungen sowie Planungsbüros zusammen, 
um über gemeinsame Monitoring-An-
sätze auf Naturerbeflächen zu diskutie-
ren. Schwerpunkt der Diskussion war eine 
mögliche Verknüpfung mit dem von 
den Ländern durchzuführenden Natura 
2000-Monitoring. Natura 2000 und dessen 
Monitoringansätze decken nur teilweise 
die Zielsetzungen des Nationalen Natur-
erbes ab. Wichtig sei aber eine generelle 
Kooperationen zwischen den Ländern und 
Naturschutzorganisationen beispielswei-
se bei der Erfassung von Arten. Im Rah-
men des Treffens wurde vereinbart, dass 
Vertreter von Naturschutzorganisationen, 
Ländern und Bundesforst in einer Klein-
gruppe erste Kernparameter für ein über-
geordnetes Monitoring als Vorschlag zu-
sammentragen. Dabei soll die Einbindung 
des Ehrenamtes von Anfang an berücksich-
tigt werden. Die zusammengetragenen Pa-
rameter sollen im Rahmen eines Folgetref-
fens – voraussichtlich am Rande der für 

bezieht sich auf die aktuellste Version Lie-
MaS 5.1. Anmeldungen bitte bis zum 24. 
Mai 2013 unter anmeldung@naturstiftung-
david.de. Das Programm kann vom Infopor-
tal der Naturstiftung David heruntergela-
den werden. Es wird ein Teilnehmerbeitrag 
von 50,- Euro erhoben.

Jahrestagung des von DBU  
initiierten Netzwerks  
von Flächeneigentümern

Das Jahrestreffen des von der DBU initiier-
ten Netzwerkes von Flächeneigentümern 
von Naturschutzflächen wird am 18. und 19. 
September 2013 in Lübeck stattfinden. Die 
Veranstaltung wird von der Stiftung Natur-
schutz Schleswig-Holstein organisiert. Im 
Rahmen des Jahrestreffens werden voraus-
sichtlich auch die beim Herbstsymposium 
in Benediktbeuern gegründeten Arbeits-
gruppen zu dem Themenfeldern Flächen-
management, Monitoring, Umweltbildung 
und Öffentlichkeitsarbeit zusammentreffen. 
Nähere Informationen werden rechtzeitig 
bekanntgegeben.

Biber (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie). Foto: Thomas Stephan.
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